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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme  

Einwender vom 29.07.2020 bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Gewerbegebiet Südlich der Bahnhofstraße“ im Ortsteil Holtwick 

  

Anlage I zur SV X/076 

 
Die Anregung, dass die Festsetzung eines Pflanzstreifens im östlichen Bereich des 
Plangebiets bis zur östlichen Halle im Gewerbegebiet „Schlattkamp“ zu erweitern ist, wird 
mangels   städtebaulichem Erfordernis nicht berücksichtigt. Eine durchgängige Bepflanzung 
an der östlichen Plangrenze ist bereits im vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Schlattkamp” 
vorgesehen und entsprechend in dessen Planzeichnung festgesetzt. Mit vollständiger 
Umsetzung des Bebauungsplanes „Schlattkamp” ist auch diese Bepflanzung herzustellen. 
 
Der Anregung, die Erschließung des Plangebiets ausschließlich über den westlichen Teil des 
Wirtschaftsweges „Klöppelstiege“ abzuwickeln und planungsrechtlich zu sichern, wird 
dahingehend berücksichtigt, dass auf eine Erschließung des Plangebietes ausgehend von der 
Klöppelstiege vollständig verzichtet wird.  
 
Der Hinweis, dass eine mögliche Kostenbeteiligung für Sanierungsmaßnahmen am 
Wirtschaftsweg vom Einwender abgelehnt werden, wird zur Kenntnis genommen, betrifft 
jedoch nicht die Ebene der Bauleitplanung.  
 
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.    
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 


